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1.	 Zuwendungszweck
Forschung, Entwicklung und Innovationen 
stärken in hohem Maße die Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Im 
Rahmen dieses Förderprogramms sollen daher 
innovative und erfolgversprechende Vorhaben 
unterstützt und damit ein signifikanter Beitrag 
zur Intensivierung des Strukturwandels und zur 
Stärkung des Innovationspotenzials im Saarland 
geleistet werden. Im Rahmen dieses Förderpro-
gramms sollen daher folgende Vorhaben unter-
stützt werden:
a.	 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ge-

mäß Artikel 25 der VO (EU) 2014/651 vom 
17. Juni 2014 in der Fassung der VO (EU) 
2023/1315 vom 23. Juni 2023 (AGVO)

b.	 Einzelbetriebliche Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben von KMU gemäß VO 
(EU) 2023/2831 vom 13. Dezember 2023 
(De-minimis-Verordnung)

2.	 Rechtsgrundlage
Das Land Saarland fördert im Wege der Pro-
jektförderung Vorhaben zur Stärkung von For-
schung, Entwicklung und Innovation nach Maß-
gabe dieser Richtlinie sowie den nachfolgenden 
Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung:
—	 Zur Kofinanzierung der Vorhaben stehen 

Mittel des Saarlandes sowie Mittel der Euro-
päischen Union (EU) aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
auf der Grundlage des EFRE-Programms 

HINWEIS: Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich in gleicher Weise auf alle Geschlechter. Alle relevanten Definitionen befinden sich im Anhang.
9) � VO (EU) 2014/651 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 

Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung der VO (EU) 2023/1315 vom 23. Juni 2023, im Folgenden Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) genannt.

2021 – 2027 Saarland im Rahmen des Ziels 
„Investitionen in Beschäftigung und Wachs-
tum“ – Priorität 1: Forschung und Innovati-
on – bereit. Eine Kofinanzierung aus beiden 
Bereichen ist möglich.

Beim Einsatz von EFRE-Mitteln gelten die spe-
zifischen Verordnungen (VO) der EU in der je-
weils geltenden Fassung, insbesondere die VO 
(EU) 2021/1058 vom 24. Juni 2021, die VO 
(EU) 2021/1060 vom 24. Juni 2021 und die da-
rauf beruhenden Durchführungsverordnungen 
und delegierten Verordnungen sowie ferner die 
für das EFRE-Programm 2021 – 2027 Saarland 
geltenden EFRE-spezifischen Verwaltungsvor-
schriften, insbesondere die EFRE-Rahmenricht-
linie vom 10. Oktober 2022 mit den dazuge-
hörigen Anlagen sowie die EFRE-spezifischen 
Verwaltungs- und Kontrollstrukturen.

Die EFRE-spezifischen Fördervorschriften und 
die sonstigen Förderbestimmungen der EU ge-
hen den nationalen Förderbestimmungen vor.

—	 Bei Vorliegen entsprechender Lan-
des- oder Bundesmittel können auch 
Kofinanzierungen rein aus diesen erfolgen.

—	 Einzelvorhaben von Unternehmen sowie 
Kooperationsvorhaben von diesen mit an-
deren Unternehmen oder Forschungsein-
richtungen, die auf Basis dieser Richtlinie 
darstellbar sind und maßgeblich zur Bewäl-
tigung der außergewöhnlichen Notsituation 
dienen, die das Ergebnis einer im Jahr 2022, 
ausgelöst durch den Ukrainekrieg, beschleu-
nigten und verteuerten Transformation der 
Saarwirtschaft sind, können aus Mitteln des 
Sondervermögens „Transformationsfonds 
für den Strukturwandel im Saarland“ nach 
Maßgabe des Gesetzes zur Errichtung eines 
Sondervermögens „Transformationsfonds 
für den Strukturwandel im Saarland“ vom 
8. Dezember 2022 (TransfondsSoVermG) 
finanziert werden. Eine solche Förderung 
kann ausschließlich nach vorherigem Be-
schluss der Steuerungsgruppe des Sonder-
vermögens „Transformationsfonds für den 
Strukturwandel im Saarland“ über die ent-
sprechende im Wirtschaftsplan angemelde-
te und bei der Geschäftsstelle Transforma-
tionsfonds beantragte Maßnahme erfolgen.

Das Saarland gewährt die Förderung nach Maß-
gabe dieser Richtlinie und der saarländischen 
Haushaltsordnung (SL-LHO) in der jeweils gül-
tigen Fassung, insbesondere der §§ 23 und 44 
der SL-LHO nebst den hierzu geltenden Verwal-
tungsvorschriften (VV) sowie der allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)9) und 
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der De-minimis-Verordnung10), im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.
Ein Anspruch auf die Gewährung einer Zuwen-
dung im Rahmen dieses Programms besteht 
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet hie-
rüber aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens.

3.	 Ziele und Indikatoren
Die Vorhaben dienen zur Stärkung des Innova-
tionspotenzials saarländischer Unternehmen, 
insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU), mit dem Ziel, deren Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und mit der 
damit verbundenen Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen einen wesentlichen Beitrag 
zum Strukturwandel im Saarland zu leisten. Das 
„Zentrale Technologieprogramm Saar“ soll als 
ein wesentliches Förderinstrument in diesem 
Bereich signifikant unterstützen.

3.1	 Indikatoren für die Messung  
der Zielerreichung des EFRE-Programms 
Saarland 2021 – 2027
Mit EFRE-Mitteln können auf Grundlage der 
Priorität 1 „Forschung und Innovation“ im spe-
zifischen Ziel 1.1 „Entwicklung und Ausbau der 
Forschungs- und Innovationskapazitäten und 
der Einführung fortschrittlicher Technologien“ 
des Programms EFRE Saarland 2021 – 2027 ein-
zelbetriebliche Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten sowie gemeinsame Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben zwischen Unternehmen 
und von Unternehmen zusammen mit For-
schungseinrichtungen gefördert werden.
Die Indikatoren für die Messung der zu errei-
chenden Zielsetzungen orientieren sich an ent-
sprechenden Vorgaben des Programms EFRE 
Saarland 2021 – 2027. Es gelten für die Förde-
rung von Entwicklung, Forschung und Innova-
tion im Rahmen dieser Richtlinie bis zum Jah-
resende 2029 folgende Zielwerte: 1. Indikator 
RCO01 (Outputindikator Regio) mit einem Ziel-
wert von 30 unterstützten Unternehmen, 2.  In-
dikator RCO02 mit einem Zielwert von 30 Un-
ternehmen, die durch Zuschüsse unterstützt 
werden, 3. Indikator RCO10 mit einem Zielwert 
von fünf Unternehmen, die mit Forschungsein-
richtungen kooperieren, 4. Indikator RCR02 
(Ergebnisindikator) mit einem Zielwert von 
10 Mio. Euro für private Investitionen in Ergän-
zung öffentlicher Unterstützung und 5. Indikator 
RCR03 mit einem Zielwert von 25 KMU, die 
Produkt- oder Prozessinnovationen einführen.

3.2	 Indikatoren für die Messung  
der Zielerreichung des Sondervermögens 
Transformationsfonds
Die Indikatoren für die Messung der zu er-
reichenden Zielsetzungen orientieren sich an 

10) � VO (EU) 2023/2831 der Europäischen Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union auf De-minimis-Beihilfen, im Folgenden De-minimis-Verordnung genannt.

entsprechenden Vorgaben des Gesetzes zur 
Errichtung eines Sondervermögens „Transfor-
mationsfonds für den Strukturwandel im Saar-
land“ vom 8. Dezember 2022. Es gelten im 
Rahmen dieser Richtlinie bis zum Jahresende 
2028 folgende Zielwerte: Indikator 1 mit einem 
Zielwert von zehn unterstützten Unternehmen, 
Indikator 2 mit einem Zielwert von zehn Unter-
nehmen, die durch Zuschüsse unterstützt wer-
den, Indikator 3 mit einem Zielwert von zwei 
Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen 
kooperieren, Indikator 4 mit einem Zielwert von 
3 Mio. Euro für private Investitionen in Ergän-
zung öffentlicher Unterstützung und Indikator 5 
mit einem Zielwert von acht KMU, die Produkt- 
oder Prozessinnovationen einführen.

4.	 Zuwendungsempfänger

4.1	 Für Vorhaben gemäß Nr. 1.a der Richtlinie 
(Förderungen auf Grundlage der AGVO):

Antragsberechtigt für Vorhaben eines einzelnen 
Antragstellers (einzelbetriebliche Vorhaben) im 
Sinne dieser Richtlinie sind privatwirtschaftli-
che Unternehmen mit einer Betriebsstätte oder 
Niederlassung im Saarland, soweit deren Kapi-
tal oder Stimmrechte zu nicht mehr als 24,99 % 
von der öffentlichen Hand (Staat, Kommunen 
und sonstige juristische Personen des öffentli-
chen Rechts) gehalten und sie damit von priva-
ten Anteilseignern kontrolliert werden. Öffent-
liche und gemeinnützige Unternehmen sowie 
sonstige institutionell geförderte Unternehmen 
sind von der Förderung von Einzelvorhaben 
ausgeschlossen.

Forschungseinrichtungen im Saarland sind nur 
antragsberechtigt, soweit sie im Rahmen von 
Kooperationsvorhaben mit vorgenannten pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen mitwirken. 
In diesem Fall stellen die Kooperationspart-
ner gemeinsam Anträge für ein Vorhaben nach 
Maßgabe einer wirksamen Zusammenarbeit. 
Anträge für Kooperationsvorhaben können 
sowohl gemeinsam von mehreren privatwirt-
schaftlichen Unternehmen als auch gemeinsam 
von privatwirtschaftlichen Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen gestellt werden. Die 
Zusammenarbeit der Kooperationspartner ist in 
einer Kooperationsvereinbarung zu regeln.

Ausgeschlossen von der Förderung auf der 
Grundlage der AGVO sind, selbst, wenn die 
AGVO gemäß Artikel 1 Anwendung findet:

—	 Unternehmen in Schwierigkeiten (UiS) ge-
mäß Artikel 1 Absatz 4 c in Verbindung mit 
Artikel 2 Nummer 18 AGVO.

—	 Unternehmen, die einer Rückforderungsan-
ordnung aufgrund eines früheren Beschlus-
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ses der KOM nicht nachgekommen sind 
(Artikel 1 Absatz 4 a AGVO).

4.2	 Für Vorhaben gemäß Nr. 1.b  
der Richtlinie (Förderungen auf Grundlage 
der De-minimis-Verordnung):

Antragsberechtigt sind privatwirtschaftliche 
Unternehmen mit einer Betriebsstätte oder 
Niederlassung im Saarland, soweit sie entspre-
chend der Definition nach Nr. 4.1 der Richtlinie 
auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind und die 
KMU-Voraussetzungen erfüllen.

Forschungseinrichtungen, öffentliche und ge-
meinnützige Unternehmen sowie sonstige in-
stitutionell geförderte Unternehmen sind nicht 
antragsberechtigt.

Ausgeschlossen von einer Förderung auf Grund-
lage der De-minimis-Verordnung sind, selbst, 
wenn die De-minimis-Verordnung gemäß Arti-
kel 1 Anwendung findet:

—	 Unternehmen in Schwierigkeiten im Sin-
ne von Artikel 1 Absatz 4 c in Verbindung 
mit Artikel 2 Nummer 18 AGVO, es sei 
denn, dass gemäß Artikel 7 Absatz 1 d der 
VO (EU) 2021/1058 eine Genehmigung für 
eine De-minimis-Beihilfe oder für befristete 
staatliche Beihilfen zur Bewältigung außer-
gewöhnlicher Umstände erteilt wird. Damit 
unterfallen nach Nr. 1.b dieser Richtlinie 
aus EFRE-Mitteln des EFRE-Programms 
Saarland 2021 – 2027 genehmigte De-mi-
nimis-Beihilfen nicht dem vorstehenden 
EFRE-Förderausschluss und sind somit zu-
lässige Beihilfen.

—	 Unternehmen, über deren Vermögen ein In-
solvenzverfahren beantragt oder eröffnet 
worden ist.

5.	 Zuwendungsvoraussetzungen

5.1	 Kriterien für die Auswahl der Vorhaben

Vorhaben gemäß Nr. 1.a und Nr. 1.b müssen

—	 einer der Kategorien „Grundlagenfor-
schung“, „industrielle Forschung“ oder 
„experimentelle Entwicklung“ zuzuordnen 
sein,11)

—	 trotz technischer und wirtschaftlicher Risi-
ken realisierbar erscheinen,

—	 sich hinsichtlich Aufwand und Komplexität 
von routinemäßigen Tätigkeiten der Antrag-
steller abheben und

—	 auf einen mittelfristigen wirtschaftlichen 
Erfolg abzielen.

11) � Gemäß den Begriffsbestimmungen im Anhang dieser Richtlinie.

12) � Abrufbar unter https://www.saarland.de/mwide/DE/portale/innovationsstrategie/innovationsstrategie.

Darüber hinaus müssen Vorhaben gemäß Nr. 1.a 
und Nr. 1.b folgenden Auswahlkriterien entspre-
chen:
—	 Konsistenz mit der Strategie für Forschung 

und Innovation Saarland12)

—	 Einzelbetriebliche Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten

—	 Einbeziehung von KMU in die Wertschöp-
fungskette

—	 Beitrag zur Erhöhung der innerbetrieblichen 
Investitionsbereitschaft und technologi-
schen Entwicklung

—	 Förderung des Technologietransfers durch 
gezielte Kooperationen zwischen der Wirt-
schaft und/oder Forschungseinrichtungen

—	 Innovativer Charakter des Vorhabens
Zudem muss das Vorhaben von der antragstel-
lenden Einrichtung (Unternehmen bzw. For-
schungseinrichtung) selbst durchgeführt wer-
den. Die antragstellende Einrichtung muss über 
das notwendige spezifische Fachwissen zur er-
folgreichen Durchführung des Vorhabens ver-
fügten. Hierzu gehört insbesondere qualifizier-
tes Personal.
Von den Unternehmen muss die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden, u. a. 
durch die Einreichung der letzten zwei testierten 
Jahresabschlüsse und der aktuellen betriebswirt-
schaftlichen Auswertung.

5.2	 Sicherung der Gesamtfinanzierung
Die Bewilligung von Fördermitteln setzt eine 
gesicherte Gesamtfinanzierung des Vorhabens 
voraus.

5.3	 Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns
Mit der Durchführung des Vorhabens darf vor 
einer Bewilligung nicht begonnen werden. Die 
Bewilligungsbehörde kann in begründeten Fäl-
len auf Antrag Abweichungen zulassen.
Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 
Der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 
gemäß Nr. 4.1 dieser Richtlinie gilt nicht als Be-
ginn des Vorhabens.

5.4	 Nichtwirtschaftliche Tätigkeit der beteiligten 
Forschungseinrichtungen
Die Zuwendung setzt voraus, dass die in Koope-
rationsvorhaben mitantragstellende Forschungs-
einrichtung im Vorhaben nicht wirtschaftlich 
tätig ist, das heißt, unabhängige Forschung und 
Entwicklung durchführt und die ungeschützten 

https://www.saarland.de/mwide/DE/portale/innovationsstrategie/innovationsstrategie
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Forschungsergebnisse weiterverbreitet und die 
Einnahmen aus der Veräußerung geschützter 
geistiger Eigentumsrechte, die im Projekt er-
worben werden, wieder in nichtwirtschaftliche 
Tätigkeiten investiert.
Übt eine mitantragstellende Forschungseinrich-
tung sowohl nichtwirtschaftliche als auch wirt-
schaftliche Tätigkeiten aus, müssen zur Vermei-
dung von Quersubventionierungen diese beiden 
Tätigkeitsformen und ihre Kosten und Finanzie-
rungen durch Anwendung einer entsprechenden 
Buchführung eindeutig voneinander getrennt 
werden. Hierzu sind wirtschaftliche und nicht 
wirtschaftliche Tätigkeiten in der Finanzbuch-
haltung sowie der Kosten- und Leistungsrech-
nung voneinander zu trennen (Trennungsrech-
nung und Vollkostenansatz). Der Nachweis 
hierfür kann z. B. durch einen Jahresabschluss 
erbracht werden, welcher ein Testat eines Wirt-
schaftsprüfers oder Steuerberaters voraussetzt.

5.5	 Vorhabenabschluss
Gefördert werden aus EFRE-Mitteln des EFRE-
Programms Saarland 2021 – 2027 nur Vorhaben, 
die so rechtzeitig fertiggestellt werden können, 
dass die Verwendungsnachweisprüfung bis zum 
31. Dezember 2028 abgeschlossen ist. Längere 
Laufzeiten bedürfen einer besonderen Begrün-
dung. Mit Mitteln des EFRE kofinanziert wer-
den nur Ausgaben, die bis zum 31. Dezember 
2029 getätigt und gezahlt wurden.
Gefördert werden aus Mitteln des Sonderver-
mögens „Transformationsfonds für den Struk-
turwandel im Saarland“ ebenfalls nur Vorhaben, 
die so rechtzeitig fertiggestellt werden können, 
dass die Verwendungsnachweisprüfung bis zum 
30. September 2028 abgeschlossen ist.

5.6	 Beurteilung des Vorhabens
Die Beurteilung des Vorhabens und der Förder-
voraussetzungen erfolgt grundsätzlich durch die 
Bewilligungsbehörde. Hierzu kann die Bewil-
ligungsbehörde bei Bedarf die Stellungnahme 
eines sachverständigen Dritten einholen. Die 
sachverständigen Einrichtungen sind verpflich-
tet, die Informationen vertraulich zu behandeln 
und ausschließlich für den bezeichneten Zweck 
zu verwenden.

6.	 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
Die Förderung nach dieser Richtlinie erfolgt im 
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel im Wege 
der Projektförderung als Anteilsfinanzierung 
durch Gewährung einer Zuwendung in Form 
eines nicht rückzahlbaren Zuschusses.
Die Vorhaben werden bei Vorliegen der EU-
rechtlichen Bestimmungen des EFRE-Pro-

13) � Der Begriff der „kleinen“ Unternehmen in dieser Richtlinie umfasst sowohl kleine als auch Kleinstunternehmen. Wird vorliegend von kleinen Unternehmen gesprochen, 
inkludiert dies immer auch Kleinstunternehmen.

gramms Saarland 2021 – 2027 mit bis zu 40 % 
der förderfähigen Kosten aus dem EFRE ko-
finanziert. Eine weitere Kofinanzierung aus 
Landesmittel ist möglich. In besonderen Fällen 
kann der Prozentsatz der Anteilsfinanzierung 
aus EFRE- und Landesmitteln bis auf 100 % der 
förderfähigen Kosten heraufgesetzt werden. Die 
Entscheidung hierüber liegt im Ermessen der 
Bewilligungsbehörde.

6.1	 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
nach Nr. 1.a

6.1.1	 Einzelbetriebliche Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben
Bei einzelbetrieblichen Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben gemäß Nr. 1.a werden auf 
Basis der zuwendungsfähigen Kosten anteilige 
Zuwendungen für ein Unternehmen in Höhe 
von 45 % für kleine Unternehmen13), in Höhe 
von 35 % für mittlere Unternehmen und in Höhe 
von 25 % für große Unternehmen in Form von 
nicht rückzahlbaren Zuschüssen gewährt. Der 
Zuschusshöchstbetrag für ein Unternehmen be-
trägt hier 500 000 Euro.

6.1.2	 Kooperationsvorhaben
Bei Kooperationsvorhaben gemäß Nr. 1.a er-
höht sich für jedes beteiligte Unternehmen die 
anteilige Zuwendung gemäß Nr. 6.1.1 der Richt-
linie um 15 %-Punkte, soweit sie die Vorausset-
zungen einer wirksamen Zusammenarbeit er-
füllen. Der Zuschusshöchstbetrag reduziert sich 
hingegen für jedes beteiligte Unternehmen auf 
400 000 Euro.
Für Forschungseinrichtungen beträgt die antei-
lige Zuwendung 90 % der zuwendungsfähigen 
Kosten, sofern das Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben dem nichtwirtschaftlichen Tä-
tigkeitsbereich zuzuordnen ist. Der Zuschuss-
höchstbetrag für eine Forschungseinrichtung 
wird festgesetzt auf 250 000 Euro.
Die wirksame Zusammenarbeit gilt als erfüllt:
—	 bei der Zusammenarbeit von Unternehmen, 

davon mindestens ein KMU, wobei kein 
einzelnes Unternehmen mehr als 70 % der 
Kosten bestreitet oder

—	 bei der Zusammenarbeit von einem oder 
mehreren Unternehmen und einer oder meh-
reren Forschungseinrichtungen, die jeweils 
mindestens 10 % der zuwendungsfähigen 
Kosten selbst tragen und das Recht haben, 
ihre eigenen Forschungsergebnisse zu ver-
öffentlichen. Bei Verbundvorhaben mit einer 
Beteiligung von Forschungseinrichtungen 
muss der überwiegende Anteil des Gesamt-
vorhabens auf das bzw. die beteiligten Un-
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ternehmen entfallen. Als Bemessungsgrenze 
gelten die mit den Zuwendungsbescheiden 
festgesetzten zuwendungsfähigen Kosten.

6.2	 Einzelbetriebliche Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben von KMU  
nach Nr. 1.b

Für Vorhaben gemäß Nr. 1.a der Richtlinie wer-
den auf Basis der zuwendungsfähigen Kosten 
anteilige Zuwendungen in Höhe von 50 % für 
kleine Unternehmen und 40 % für mittlere Un-
ternehmen in Form von Zuschüssen gewährt.

Der Zuschusshöchstbetrag für De-minimis-Bei-
hilfen an ein Unternehmen richtet sich nach der 
geltenden De-minimis-VO. Das antragstellende 
Unternehmen ist verpflichtet, bei der Beantra-
gung einer Förderung den in der De-minimis-
VO genannten Gesamtbetrag von 300 000 Euro 
für Beihilfen an ein Unternehmen zu beachten 
und alle weiteren beantragten und gewährten 
De-minimis-Beihilfen, die es in den vergange-
nen drei Jahren erhalten hat, mitzuteilen. Der 
Höchstbetrag von 300 000 Euro gilt für alle For-
men staatlicher Beihilfen (z. B. Zuschüsse, Dar-
lehen, Bürgschaften oder Beteiligungen), die als 
De-minimis-Beihilfen nach der o. g. Verordnung 
für ein Unternehmen gewährt wurden. Nach der 
De-minimis-VO wird nicht nur das einzelne 
Unternehmen, sondern der gesamte Unterneh-
mensverbund in die Betrachtung einbezogen. 
Ein Unternehmensverbund wird dabei als ein 
einziges Unternehmen definiert.

6.3	 Förderuntergrenze

Zuwendungen, die bei Antragstellung im Gel-
tungsbereich der AGVO einen Zuschussbe-
trag von 50  000 Euro für Einzelvorhaben und 
80 000 Euro pro Vorhabenpartner für Koopera-
tionsvorhaben unterschreiten oder im Geltungs-
bereich der De-minimis-Verordnung einen Zu-
schussbetrag von 25 000 Euro unterschreiten, 
werden nicht vergeben.

6.4	 Ausnahme von den vorgenannten 
Fördersätzen

Für Vorhaben gemäß dieser Richtlinie können 
in begründeten Ausnahmefällen auf besonderen 
Antrag auch längere Laufzeiten bzw. höhere Zu-
wendungen im Rahmen der in der AGVO fest-
gelegten Grenzen gewährt werden, sofern die 
Durchführung des Vorhabens dies zwingend 
erfordert, an der Durchführung ein besonderes 
Landesinteresse besteht und ausreichend För-
dermittel zur Verfügung stehen. Dies gilt für 
Vorhaben nach der ZTS-Richtlinie, die sowohl 
mit EFRE-Mitteln des EFRE-Programms Saar-
land 2021 – 2027 als auch mit Bundes- oder Lan-
desmitteln flankiert werden, wenn die Vorhaben 
mit einem hohen Beitrag zur Erreichung der 
wirtschafts-, innovations- oder klimapolitischen 
Ziele des Saarlandes verbunden sind oder zur 

Bewältigung der außergewöhnlichen Notsitua-
tion dienen, die das Ergebnis einer im Jahr 2022, 
ausgelöst durch den Ukrainekrieg, beschleunig-
ten und verteuerten Transformation der Saar-
wirtschaft sind.
Im Falle einer reduzierten Mittelverfügbarkeit 
behält sich die Behörde vor, die voranstehenden 
Fördersätze sowie die Zuschusshöchstbeträge 
zu reduzieren.
Die im Zuwendungsbescheid festgesetzte Zu-
wendungssumme kann auch im Falle einer Vor-
habenverlängerung oder Kostenplanänderung, 
über die nach Antragstellung des Zuwendungs-
empfängers von der Bewilligungsbehörde zu 
entscheiden ist, nicht mehr nachträglich erhöht 
werden. Entstehende Mehrkosten sind somit 
ausschließlich vom Zuwendungsempfänger zu 
tragen.

6.5	 Zuwendungsfähige Kosten
Zuwendungsfähig sind ausschließlich Personal- 
und Restkosten.

6.5.1	 Personalkosten
Zuwendungsfähig sind Personalkosten für For-
scher, Techniker und sonstiges Personal, soweit 
diese für das Vorhaben eingesetzt werden und 
die Mitarbeitenden bei der geförderten Einrich-
tung selbst angestellt sind. Die zuwendungsfä-
higen Personalkosten werden pauschaliert auf 
der Grundlage der Berechnung der „Kosten je 
Einheit“ gemäß Artikel 53 Absatz 1 b in Kombi-
nation mit einem pauschalen Anteil der Arbeits-
zeit gemäß Artikel 55 Absatz 5 der VO (EU) 
2021/1060 abgegolten. Die verschiedenen Leis-
tungsgruppen und die jeweils anzuwendenden 
Monatssätze sind in der Anlage 1 zur Richtlinie 
„Übersicht der Personalkostenpauschalen für 
Bewilligungen“ aufgeführt. Diese Anlage wird 
jährlich zum 30. Juni aktualisiert und gilt in der 
jeweils aktuellen Fassung. Für das jeweilige 
Vorhaben maßgebend ist die Fassung der Anla-
ge, die zum Zeitpunkt des Beginns des Durch-
führungszeitraums Anwendung findet.

6.5.2	 Restkosten
Für die restlichen förderfähigen Kosten (Rest-
kosten) wird eine Pauschalfinanzierung in Höhe 
von 40 % der direkten förderfähigen Personal-
kosten gewährt als sogenannte Restkostenpau-
schale gemäß Artikel 56 Absatz 1 der VO (EU) 
2021/1060. Darüber hinaus können keine wei-
teren Kosten gesondert als tatsächlich getätigte 
Kosten abgerechnet und gefördert werden, selbst 
wenn entsprechende Rechnungs- und Zahlungs-
belege vorliegen, nach denen diese Ausgaben 
eindeutig dem EFRE-Vorhaben zugeordnet wer-
den können.
Die Restkosten erstrecken sich auf direkte und 
indirekte Kostenkategorien.
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Zu den förderfähigen direkten Restkosten ge-
hören:
—	 Kosten für Patente, Rechte und Lizenzen, 

die ausschließlich für das Vorhaben genutzt 
werden,

—	 Kosten für Fremdleistungen, die im Zusam-
menhang mit der Durchführung des Vorha-
bens stehen,

—	 Betriebskosten wie z. B. Miet- und Leasing-
kosten, Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und andere Kosten, die innerhalb des 
Vorhabenzeitraums zur Umsetzung des Vor-
habens erforderlich sind und eindeutig dem 
Vorhaben zugeordnet werden können.
Zur Kategorie der Betriebskosten zählen 
insbesondere:
•	 Kosten für Verbrauchsgüter, das heißt 

für Güter, die im Rahmen der Vorha-
bentätigkeit gebraucht werden und mit 
ihrem Gebrauch untergehen,

•	 Kosten für Material, das heißt für Güter, 
die im Rahmen der Vorhabentätigkeit 
gebraucht und mit ihrem Gebrauch Teil 
des fertigen Arbeitsergebnisses werden, 
und

•	 Kosten für Bedarfsartikel, das heißt für 
Güter, die im Rahmen der Vorhabentä-
tigkeit gebraucht werden, ohne dass sie 
bei Gebrauch untergehen oder Teil des 
fertigen Arbeitsergebnisses werden.

—	 Kosten für Instrumente und Ausrüstung (mit 
Ausnahme des Erwerbs von Investitionsgü-
tern im Sinne von langlebigen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens einschließlich 
der mit ihnen zu aktivierenden Werkzeuge 
und Ersatzteile).

Zu den förderfähigen indirekten Restkosten 
gehören:
—	 Gemeinkosten als bestimmte Kosten, die 

nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Vorhaben anfallen oder für die der un-
mittelbare Zusammenhang mit dem Vorha-
ben nicht nachgewiesen werden kann, wie 
z. B. Kosten der allgemeinen Verwaltung, 
einschließlich solcher Kosten, bei denen die 
quantitative Zurechnung schwierig ist, wie 
z. B. Wasser oder Strom.

Im Rahmen der Antragstellung und während der 
Durchführung des Vorhabens hat der Zuwen-
dungsempfänger schriftlich zu bestätigen, dass 
bei den zu fördernden Vorhaben während der 
Umsetzung Restkosten anfallen bzw. angefallen 
sind.
Es können nur dann Fördermittel zur Erstattung 
von Personal- und Restkosten ausgezahlt wer-
den, wenn nachgewiesen wurde, dass die be-
nannten Mitarbeitenden auch tatsächlich beim 

Zuwendungsempfänger angestellt sind und über 
die notwendigen Qualifikationen für die geltend 
gemachten Tätigkeiten verfügen.

7.	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7.1	 Laufzeit der Vorhaben
Die Höhe der zuwendungsfähigen Kosten, die 
Laufzeit des Vorhabens (Durchführungszeit-
raum) und der Zeitraum, in dem die Förder-
mittel dem Zuwendungsempfänger zur zweck-
entsprechenden Verwendung zur Verfügung 
stehen (Bewilligungszeitraum), werden im Zu-
wendungsbescheid festgelegt. Die Laufzeit des 
Vorhabens soll einen Zeitraum von drei Jahren 
nicht überschreiten. In begründeten Ausnahme-
fällen – unter Berücksichtigung der den jeweili-
gen Fördermitteln zugrunde liegenden Rahmen-
bedingungen – können auch längere Laufzeiten 
gewährt werden, sofern die Durchführung des 
Vorhabens dies zwingend erfordert, an der 
Durchführung weiterhin ein besonderes Landes-
interesse besteht und ausreichend Fördermittel 
zur Verfügung stehen.

7.2	 Zuwendungsbescheid
Positive Entscheidungen über Förderanträge er-
folgen durch die Bewilligungsbehörde auf Basis 
eines Zuwendungsbescheids. Der Zugang er-
folgt postalisch in Papierform oder elektronisch 
über das Förderportal des Saarlandes.
Maßgeblich für die Beurteilung der Zuwen-
dungsfähigkeit des Vorhabens sind die Rechts- 
und Sachlage zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Bewilligung der Förderung. Die Beson-
deren Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
im Bereich der Technologie- und Forschungs-
förderung (BNBest-P-Technologie) sind Be-
standteil des Zuwendungsbescheids, soweit dort 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.

7.3	 Einnahmen
Es sind alle mit dem Zuwendungszweck zu-
sammenhängenden Einnahmen (insbesondere 
Zuwendungen, Leistungen Dritter usw.) und der 
Eigenanteil des Zuwendungsempfängers als De-
ckungsmittel für die mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Kosten einzusetzen.

7.4	 Veröffentlichung der Vorhabenergebnisse
Die Ergebnisse der aus öffentlichen Drittmitteln 
finanzierten Vorhaben sind zu veröffentlichen, 
sofern dem keine gewichtigen Gründe entgegen-
stehen. Der Nachweis hierüber ist spätestens im 
Rahmen des Verwendungsnachweises zu erbrin-
gen. Möglich sind sowohl Veröffentlichungen in 
klassischen Formaten, wie z. B. Journalbeiträge 
oder Artikel in Sammelbänden und Konferenz-
beiträge, als auch Open-Access-Veröffentli-
chungen Entscheidend ist, dass es sich um ein 



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 3. April 2025 301

wissenschaftlich-qualitätssicherndes Verfahren 
handelt. Die Publikation muss noch nicht ver-
öffentlicht, aber grundsätzlich angenommen 
sein. Akzeptiert werden alle Publikationen, die 
den Review-Prozess durchlaufen haben, Patent-
schriften sowie Publikationen mit ISSN bzw. 
ISBN-Nummern. Der Nachweis erfolgt über ein 
Publikationsverzeichnis der veröffentlichten Ar-
beiten bzw. Patentschriften; im Falle noch nicht 
erschienener, aber bereits zur Veröffentlichung 
angenommener Arbeiten bzw. Patentschriften ist 
die Annahmebestätigung des Herausgebers, Ver-
anstalters bzw. Patentamtes vorzulegen.

7.5	 Mitteilungspflicht

Der Zuwendungsempfänger hat der Bewilli-
gungsbehörde unverzüglich alle Veränderungen, 
die Auswirkungen auf die Zuwendung haben 
können, mitzuteilen (z. B. gesellschaftsrecht-
liche Änderungen, Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen in sein Vermögen, Liquidation, insbe-
sondere die Antragstellung zur Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens, die vorzeitige Beendigung 
des Vorhabens, personelle Veränderungen inner-
halb des Vorhabens, Absenkungen der regelmä-
ßigen Wochenarbeitszeit, Bezug von Lohner-
satzleistungen).

7.6	 Prüfungsrecht

Die im Zusammenhang mit der beantragten und 
bewilligten Zuwendung stehenden Daten kön-
nen vom Saarland, vertreten durch das Minis-
terium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und 
Energie, das Ministerium der Finanzen und für 
Wissenschaft oder von diesen Beauftragte, vom 
Rechnungshof des Saarlandes, von der Verwal-
tungs-, der Prüf- und der Bescheinigungsbehör-
de sowie von der Europäischen Kommission 
einschließlich der von ihr beauftragten Stellen 
und vom Europäischen Rechnungshof jederzeit 
durch Einsichtnahme in die betrieblichen Unter-
lagen und durch Besichtigung an Ort und Stelle 
geprüft werden. Der Zuwendungsnehmer hat 
die erforderlichen Unterlagen, das heißt die im 
Rahmen der Förderung notwendigen Unterlagen 
sowie die Dokumente zu den im Rahmen von 
vereinfachten Kostenoptionen geltend gemach-
ten Kosten, bereitzuhalten und die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Dem Rechnungshof des 
Saarlandes stehen dabei die Prüfrechte nach 
§ 91 Absatz 1 und 2 SL-LHO zu.

7.7	 Evaluation

Die Bewilligungsbehörde sieht zur Bewertung 
der Wirksamkeit und Umsetzung des Förder-
programms sowie der einzelnen Fördervorhaben 
eine Evaluierung des Förderprogramms vor. Die 
Zuwendungsempfänger, die für diesen Zweck 
von der Bewilligungsbehörde ausgewählt wer-

14) � https://fmi.saarland.de/nfmi/

den, haben den mit der Evaluation beauftrag-
ten Stellen während und nach der Laufzeit des 
Förderprogramms die dafür notwendigen Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen. Diese vor-
habenbezogenen Informationen können über 
den in den allgemeinen Nebenbestimmungen 
(ANBest-P-EFRE bzw. ANBest-P) festgelegten 
Rahmen eines Zwischen- und Verwendungs-
nachweises hinausgehen und zusätzliche ein-
richtungsbezogene Angaben beinhalten. Die mit 
der Evaluierung beauftragten Stellen sind ver-
pflichtet, die Informationen vertraulich zu be-
handeln und ausschließlich zu dem bezeichneten 
Zweck zu verwenden.

8.	 Verfahren 

8.1	 Antragserfordernis

Die Zuwendung wird ausschließlich auf Antrag 
gewährt.

8.2	 Formerfordernis

Die Anträge auf eine Förderung aus dem EFRE-
Programm Saarland 2021 – 2027 sind schrift-
lich mit den erforderlichen Unterlagen über das 
Förderportal des Saarlandes14) einzureichen. In 
begründeten Einzelfällen, das heißt, sofern die 
Einrichtung in digitaler Form tatsächlich nicht 
möglich ist, kann auf ausdrücklichen Antrag 
ein Förderverfahren mittels Papierdokumenten 
außerhalb des Förderportals des Saarlandes zu-
gelassen werden.

Alle Anträge außerhalb einer Förderung des 
EFRE-Programms Saarland 2021 – 2027 sind 
schriftlich in Papierform beim Ministerium für 
Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, 
Abteilung C, Franz-Josef-Röder-Straße 17, 
66119 Saarbrücken, einzureichen.

8.3	 Antragsinhalt

Der Antrag muss eine inhaltliche Beschreibung 
und eine gut verständliche und ohne weitere 
Hilfsmittel nachvollziehbare Zusammenfassung 
des Vorhabens sowie einen detaillierten Kosten- 
und Finanzierungsplan enthalten.

Beim Einsatz von Mitteln aus dem Sonderver-
mögen „Transformationsfonds für den Struktur-
wandel im Saarland“ sind die entsprechenden 
Veranlassungszusammenhänge darzulegen.

Mit dem Gütesiegel „Seal of Excellence“ der 
Europäischen Kommission (KOM) ausgezeich-
nete Vorhabenanträge können bei gleichen För-
dervoraussetzungen bevorzugt berücksichtigt 
werden, wenn die für das Vorhaben geltenden 
Fördervoraussetzungen dieser Richtlinie erfüllt 
werden.

https://fmi.saarland.de/nfmi/
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8.4	 Antragsunterlagen
Zur Prüfung im Rahmen der Antragstellung sind 
insbesondere folgende Dokumente vorzulegen:
—	 aussagekräftiger Antrag,
—	 Personalkostenkalkulation auf Monatsbasis 

mit Angabe der personenbezogenen Perso-
nalkostenpauschalen,

—	 davon abgeleiteter Kosten- und Finanzie-
rungsplan,

—	 Arbeitsverträge der im Vorhaben eingesetz-
ten Mitarbeitenden der antragstellenden 
Einrichtung – vorzulegen von Forschungs-
einrichtungen – bzw. subventionserhebliche 
Erklärungen zum Beschäftigungsverhältnis 
der Mitarbeitenden – vorzulegen von Unter-
nehmen –,

—	 Funktionsbeschreibungen der im Vorhaben 
Mitarbeitenden und

—	 Qualifikationsnachweise der im Vorhaben 
Mitarbeitenden, die zur Einstufung in die 
Leistungsgruppen 1 bis 4 erforderlich sind. 
Zur Einstufung in die Leistungsgruppe 5 ist 
die Vorlage von Qualifikationsnachweisen 
hingegen nicht erforderlich.

—	 Sofern im konkreten Fall einschlägig: Bei-
hilfeunterlagen (z. B. De-minimis-Erklä-
rung), Unterlagen zur Unternehmensform 
(z. B. KMU-Erklärung) sowie Unterlagen 
zur wirtschaftlichen Situation des Antrag-
stellers (z. B. Bonitätserklärung der Haus-
bank, Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers 
oder Steuerberaters, kein UiS zu sein, die 
letzten beiden testierten Jahresabschlüsse 
oder eine aktuelle betriebswirtschaftliche 
Auswertung).

Aus der Personalkostenkalkulation muss detail-
liert hervorgehen, in welchem Arbeitsumfang 
der Mitarbeitende in dem geförderten Vorha-
ben tätig ist. Hierzu wird je Mitarbeitendem 
ein individueller Zuweisungswert für dessen 
gesamten Einsatzzeitraum im Vorhaben ermit-
telt, der als Durchschnittswert zu verstehen ist 
(fester Prozentsatz). Gegebenenfalls auftreten-
de Änderungen in der Personalstruktur hat der 
Zuwendungsempfänger der Bewilligungsbe-
hörde unverzüglich anzuzeigen. Anpassungen 
des Arbeitsumfangs eines jeden Mitarbeitenden 
sind max. einmal im Kalenderjahr möglich. Eine 
Ausnahme hiervon bilden Anpassungen am Ar-
beitsverhältnis als solchem.
Im Rahmen der Funktionsbeschreibung hat der 
Antragsteller plausibel darzulegen, dass die Per-
son im Vorhaben die in der für sie angestrebten 
Leistungsgruppe vorgegebenen Tätigkeitsmerk-
male erfüllt. Des Weiteren ist die Geeignetheit 
und Notwendigkeit des geplanten Mitarbeiten-
den für das konkrete Vorhaben nachvollziehbar 
darzulegen. Die Qualifikation und Berufserfah-

rung der einzelnen Mitarbeitenden wird anhand 
entsprechender Nachweise (z. B. Zeugnisse, Ur-
kunden) belegt. Die Erfüllung der Kriterien ist 
vom Antragsteller subventionserheblich zu be-
stätigen.

Eine Zuordnung der elektronischen Dokumente 
zueinander bzw. zu dem jeweils benannten Mit-
arbeitenden muss über Attribute wie Vor- und 
Zuname sowie gegebenenfalls auch Geburtsort 
und -tag möglich sein. Kontaktdaten der Mit-
arbeitenden (Post- bzw. Wohnanschrift, E-Mail-
Adresse und Telefonnummer) sind in den Unter-
lagen aus Datenschutzgründen vor Einreichung 
unkenntlich zu machen. Der Zuwendungsemp-
fänger ist verpflichtet, seine Mitarbeitenden 
über die Weitergabe ihrer Dokumente mit dem 
Dokument „DSGVO-Informationsschreiben“ zu 
informieren und die Information mittels Unter-
schrift der Mitarbeitenden auf dem Dokument 
festzuhalten.

Die Arbeitsverträge der Vorhabenmitarbeiten-
den, die zum Antragszeitpunkt in der Personal-
kostenkalkulation noch nicht benennbar waren 
(sog. „NN-Stellen“), sind bei Personalisierung 
beim Zuwendungsgeber einzureichen. Für 
Unternehmen gilt ergänzend zu den Arbeits-
verträgen auch die Vorlage der subventions-
erheblichen Erklärungen zum Beschäftigungs-
verhältnis der Mitarbeitenden als verbindlich. 
Des Weiteren sind zu den nachpersonalisierten 
Mitarbeitenden die Funktionsbeschreibungen 
und für die Leistungsgruppen 1 bis 4 auch die 
Qualifikationsnachweise vorzulegen.

Die Fördermaßnahme wurde im Programm 
EFRE Saarland 2021 – 2027 entsprechend dem 
DNSH-Gutachten hinsichtlich der Umweltziele 
Anpassung an den Klimawandel und Übergang 
zu einer Kreislaufwirtschaft als mit dem Grund-
satz der „Vermeidung erheblicher Beeinträch-
tigungen“ (do no significant harm principle) 
vereinbar bewertet. Zur Einhaltung des Grund-
satzes auf Vorhabenebene sind mit den Antrags-
unterlagen die ausgefüllten DNSH-Formulare 
einzureichen.

9.	 Aufbewahrungsfrist

Sämtliche projektbezogenen Dokumente und 
Unterlagen sind von der Bewilligungsstelle im 
Original, in beglaubigter Kopie oder auf all-
gemein üblichen Datenträgern zehn Jahre nach 
Abschluss des Vorhabens aufzubewahren, so-
fern dem nicht von steuerlichen oder anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
entgegensteht.

10.	 Beihilfekonformität

An Unternehmen gewährte Zuschüsse nach die-
ser Richtlinie sind Beihilfen.
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Abweichend von Nr. 5.5 der EFRE-Rahmen-
richtlinie ist das Kombinieren einer Beihilfe 
nach dieser Richtlinie mit anderen Beihilfen für 
dieselben beihilfefähigen Kosten nicht zulässig.

Des Weiteren ist nach Artikel 58 Absatz 4 bis 
7 der VO (EU) 2021/1060 die Kombination 
eines EFRE-Zuschusses mit einer beihilfefreien 
Unterstützung aus dem gleichen oder einem 
anderen EU-Strukturfonds (EFRE, JTF, ESF+, 
Kohäsionsfonds, AMIF, ISF, BMVI oder EM-
FAF) innerhalb desselben Vorhabens nur dann 
zulässig, wenn die separate Finanzierung be-
stimmter betrieblicher Ausgaben anhand ge-
eigneter Unterlagen als eindeutig voneinander 
getrennt ausgewiesen werden kann. Zudem 
darf ein gewährter EFRE-Zuschuss nicht für die 
Rückzahlung einer beihilfefreien Unterstützung 
aus einem EU-Strukturfonds verwendet werden, 
und eine beihilfefreie Unterstützung aus einem 
EU-Strukturfonds darf auch nicht zur Vorfinan-
zierung eines EFRE-Zuschusses verwendet wer-
den.

11.	 Zu beachtende Vorschriften

11.1	 Weitere Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis, 
die Prüfung der Verwendung und die gegebenen-
falls erforderliche Änderung oder Aufhebung 
des Zuwendungsbescheids und die Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten insbe-
sondere die §§ 23 und 44 der SL-LHO sowie die 
hierzu geltenden VV, soweit nicht in der EFRE-
Rahmenrichtlinie oder in dieser Förderrichtlinie 
Abweichungen hiervon zugelassen sind, sowie 
die §§ 48, 49 und 49a des Saarländischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes.

11.2	 Subventionshinweis

Unrichtige oder unvollständige Angaben zu 
subventionserheblichen Tatsachen können nach 
§ 264 Strafgesetzbuch (StGB) (Subventionsbe-
trug) strafbar sein, sofern die Angaben für die 
antragstellende Einrichtung oder einen anderen 
vorteilhaft sind. Gleiches gilt, wenn die Bewil-
ligungsbehörde über subventionserhebliche Tat-
sachen in Unkenntnis gelassen worden ist.

Subventionserheblich sind sämtliche Angaben 
zu den Fördervoraussetzungen, den Vorhabenin-
halten und über die antragstellende Einrichtung.

Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind zu-
wendungsrechtlich unerheblich. Rechtsgrundla-
gen sind § 264 StGB und die §§ 2 bis 6 des Sub-
ventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl.  I 
S. 2037).

12.	 Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag nach der Ver-
kündung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer 
Kraft.

Saarbrücken, den 26. März 2025

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke

Anhang

In der Richtlinie für die Technologieförderung im 
Saarland „Zentrales Technologieprogramm Saar“ 
verwendete Begriffsbestimmungen in Anlehnung an 
Artikel 2 der AGVO

Für kleine und mittlere Unternehmen im Sinne die-
ser Richtlinie gilt die Definition der kleinen und mitt-
leren Unternehmen gemäß Anhang 1 der AGVO, hier 
Artikel 2:

—	 Die Kategorie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) setzt sich aus Unternehmen zu-
sammen, die weniger als 250 Mitarbeitende be-
schäftigen und die entweder einen Jahresumsatz 
von höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder deren 
Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. 
Euro beläuft.

—	 Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein klei-
nes Unternehmen als ein Unternehmen definiert, 
das weniger als 50 Mitarbeitende beschäftigt 
und dessen Jahresumsatz oder Jahresbilanzsum-
me 10 Mio. Euro nicht übersteigt. Der Begriff 
der kleinen Unternehmen umfasst auch Kleinst-
unternehmen, das heißt Unternehmen, die we-
niger als zehn Mitarbeitende beschäftigen und 
deren Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme 
2 Mio. Euro nicht überschreitet.

Als große Unternehmen gelten alle Unternehmen, die 
nicht unter den Begriff der kleinen und mittleren Unter-
nehmen fallen.

Bei der Beurteilung der Eigenständigkeit eines Un-
ternehmens ist insbesondere Artikel 3 des Anhangs 
der AGVO zu beachten.

Als förderfähige Forschungseinrichtungen im Sinne 
dieser Richtlinie zu verstehen sind die Hochschulen 
des Saarlandes sowie außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land als Kooperationspartner in einem wissenschaftli-
chen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gemäß 
Nr. 1.a, sofern das Vorhaben den Zielen der Priorität 1 
„Forschung und Innovation“ des Programms EFRE 
Saarland 2021 – 2027 dient.

Zum Kreis der Forschungseinrichtungen zählen da-
mit als Hochschulen beispielsweise die Hochschule 
der Bildenden Künste Saar, die Hochschule für Musik 
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Saar, die Hochschule für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes oder etwa die Universität des Saarlandes.
Ebenso zählen zum Kreis der Forschungseinrichtun-
gen die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 
wie beispielsweise die Deutsche Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz GmbH, die Helmholtz-Zen-
trum für Infektionsforschung GmbH als Träger des 
Helmholtz-Institutes für Pharmazeutische Forschung 
Saarland, die Helmholtz-Zentrum für Informations-
sicherheit gGmbH, die Institut für ZukunftsEnergie- 
und Stoffstromsysteme gGmbH, die Fraunhofer-Ge-
sellschaft zur Förderung der angewandten Forschung 
e.  V. als Träger des Fraunhofer-Institutes für Biome-
dizinische Technik und des Fraunhofer-Institutes für 
Zerstörungsfreie Prüfverfahren, die Korea Institute of 
Science and Technology Europe Forschungsgesell-
schaft mbH, die Leibniz-Institut für Neue Materialien 
gGmbH, die Leibniz-Zentrum für Informatik gGmbH, 
die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wis-
senschaften e. V als Träger des Max-Planck-Institutes 
für Informatik und des Max-Planck-Institutes für Soft-
waresysteme, die PharmBioTec gGmbH oder die Zen-
trum für Mechatronik und Automatisierungstechnik 
gGmbH.
Der Kreis der Antragsberechtigten FuE-Einrichtungen 
im Sinne dieser Richtlinie umfasst ferner bei Vorlie-
gen von den Zielen des Programmes entsprechender 
FuE-Vorhaben auch Transfereinrichtungen wie die 
FITT – Institut für Technologietransfer an der htw saar 
gGmbH.
Grundlagenforschung: experimentelle oder theoreti-
sche Arbeiten, die in erster Linie dem Erwerb neuen 
Grundlagenwissens ohne erkennbare direkte kommer-
zielle Anwendungsmöglichkeiten dienen.
Industrielle Forschung: planmäßiges Forschen oder 
kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse 
und Fertigkeiten mit dem Ziel, in beliebigen Bereichen, 
Technologien, Branchen oder Wirtschaftszweigen 
(u. a. digitale Branchen und Technologien wie Hoch-
leistungsrechnen, Quantentechnologien, Blockchain-
Technologien, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, 
Big Data und Cloud-Technologien) neue oder erheblich 
verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistun-
gen einschließlich digitaler Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen zu entwickeln. Hierzu zählt auch die 
Entwicklung von Teilen komplexer Systeme und unter 
Umständen auch der Bau von Prototypen in einer La-
borumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten 
Schnittstellen zu bestehenden Systemen wie auch von 
Pilotlinien, wenn dies für die industrielle Forschung 

und insbesondere die Validierung von technologischen 
Grundlagen notwendig ist.

Experimentelle Entwicklung: Erwerb, Kombination, 
Gestaltung und Nutzung vorhandener wissenschaft-
licher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger ein-
schlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, 
in beliebigen Bereichen, Technologien, Branchen oder 
Wirtschaftszweigen (u. a. digitale Branchen und Tech-
nologien wie Hochleistungsrechnen, Quantentechnolo-
gien, Blockchain-Technologien, künstliche Intelligenz, 
Cybersicherheit, Big Data und Cloud-Technologien) 
neue oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienst-
leistungen zu entwickeln. Dazu zählen z. B. auch Tä-
tigkeiten zur Konzeption, Planung und Dokumentation 
neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen.

Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung 
von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen, Pilotpro-
jekte sowie die Erprobung und Validierung neuer oder 
verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen 
in einem für die realen Einsatzbedingungen repräsen-
tativen Umfeld umfassen, wenn das Hauptziel dieser 
Maßnahmen darin besteht, im Wesentlichen noch nicht 
feststehende Produkte, Verfahren oder Dienstleistun-
gen weiter zu verbessern.

Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung 
von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotpro-
jekten einschließen, wenn es sich dabei zwangsläufig 
um das kommerzielle Endprodukt handelt und dessen 
Herstellung allein für Demonstrations- und Validie-
rungszwecke zu teuer wäre.

Die experimentelle Entwicklung umfasst keine rou-
tinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an be-
stehenden Produkten, Produktionslinien, Produktions-
verfahren, Dienstleistungen oder anderen laufenden 
betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Änderungen 
Verbesserungen darstellen sollten.

Wirksame Zusammenarbeit beinhaltet eine arbeits-
teilige Zusammenarbeit von mindestens zwei unab-
hängigen Partnern mit Blick auf einen Wissens- und 
Technologieaustausch oder auf ein gemeinsames Ziel, 
wobei die Partner den Gegenstand des Verbundpro-
jekts gemeinsam festlegen, einen Beitrag zu seiner 
Durchführung leisten und seine Ergebnisse und Risi-
ken teilen. Die Gesamtkosten des Vorhabens können 
von einem oder mehreren Partnern getragen werden, 
sodass andere Partner von den finanziellen Risiken 
des Vorhabens befreit sind. Auftragsforschung und die 
Erbringung von Forschungsleistungen gelten nicht als 
Formen der Zusammenarbeit.
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Anlage 1– Übersicht der Personalkostenpauschalen für Bewilligungen im Zeitraum 01.07.2021–30.06.2022

Leistungsgruppe Definition Monatssatz 
in Euro

1 – Vorhabenleitung

Ein Arbeitnehmender15) in leitender Stellung, der zentral für 
das gesamte Vorhaben die Aufsichts- und Dispositionsbefug-
nis innehat sowie in der Einrichtung selbst Leitungsfunktio-
nen ausübt. Dies kann ein Vorhabenleitender mit Promotion, 
Magister-, Master- oder Diplomabschluss sein, angelehnt an 
Niveau 7 oder 8 des deutschen Qualifikationsrahmens16), der 
über eine mindestens siebenjährige Berufserfahrung verfügt, 
oder ein angestellter Geschäftsführender. 

8 150,53

2 – Experten

Arbeitnehmende als Experten, die sehr schwierige bis komple-
xe oder vielgestaltige Tätigkeiten übernehmen und die für das 
Vorhaben geeigneten speziellen Fachkenntnisse und Berufs-
qualifikationen besitzen. Dazu gehören Arbeitnehmende mit 
Magister-, Master- und Diplomabschluss oder einem anderen 
Abschluss, angelehnt an Niveau 7 oder 8 des deutschen Qua-
lifikationsrahmens. Die Arbeitnehmenden können in kleinen 
Verantwortungsbereichen gegenüber anderen Mitarbeitenden 
Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen.

5 432,46

3 – Spezialisten

Arbeitnehmende als Spezialisten mit schwierigen Fachtätig-
keiten, für deren Ausübung ein abgeschlossenes Bachelor-
studium, eine abgeschlossene Meisterausbildung, eine abge-
schlossene Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker oder 
ein anderer Abschluss, angelehnt an Niveau 6 des deutschen 
Qualifikationsrahmens, erforderlich ist.

3 922,56

4 – Fachkräfte 
Arbeitnehmende als Fachkräfte mit einfachen Fachtätigkeiten, 
für deren Ausübung eine abgeschlossene Berufsausbildung er-
forderlich ist.

3 005,09

5 – Helfer

Arbeitnehmende, die nach der Vergütungsordnung für Hilfs-
kräfte der Hochschule oder außeruniversitäre Forschungsein-
richtung vergütet werden, ordentliche Studierende, die neben 
dem Studium eine Beschäftigung in einem Unternehmen aus-
üben, sowie an- und ungelernte Arbeitnehmende mit einfachen 
oder überwiegend einfachen Tätigkeiten, für deren Ausfüh-
rung keine berufliche Ausbildung erforderlich ist.

2 489,85

15)  – �Eine Eingruppierung in die Leistungsgruppe 1 (LG 1) kann pro Vorhaben max. durch eine Person pro Kooperationspartner erfolgen. Das gilt auch, wenn es sich bei 
dem Kooperationspartner um ein Konsortium handelt. 

– �Bei Vorhaben im Unternehmenssektor ist die LG 1 regelmäßig beim Geschäftsführenden verortet, sofern dieser im Vorhaben eingesetzt wird. Die individuelle (= pau-
schale) Zuweisung von Geschäftsführenden zu den Vorhaben ist auf max. 70 % der gewöhnlichen Arbeitszeit begrenzt. Eigenwirtschaftlich tätige Unternehmen für die 
Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) und deren Leitung greifen in der Regel auf den Unternehmensgeschäftsführer oder den Leiter der FuE-Abtei-
lung zurück, deren Lohnkosten vom Unternehmen zu erwirtschaften sind. 

– Eine Eingruppierung in die LG 1 ist für Vorhabenpersonal der Hochschulen ausgeschlossen. 
– �Die Kosten für an außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätige Professoren zählen nach positiver Prüffeststellung als Personalkosten und sind in der LG 1 bis auf 

max. 70 % der gewöhnlichen Arbeitszeit abrechenbar.

16) � Vgl. Deutscher Qualifikationsrahmen – „Liste der zugeordneten Qualifikationen“ (www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/der-dqr_node.html).

http://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/der-dqr_node.html
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Anlage 1– Übersicht der Personalkostenpauschalen für Bewilligungen im Zeitraum 01.07.2022 - 30.06.2023

Leistungsgruppe Definition Monatssatz 
in Euro

1 – Vorhabenleitung

Ein Arbeitnehmender17) in leitender Stellung, der zentral für 
das gesamte Vorhaben die Aufsichts- und Dispositionsbefug-
nis innehat sowie in der Einrichtung selbst Leitungsfunktio-
nen ausübt. Dies kann ein Vorhabenleitender mit Promotion, 
Magister-, Master- oder Diplomabschluss sein, angelehnt an 
Niveau 7 oder 8 des deutschen Qualifikationsrahmens18), der 
über eine mindestens siebenjährige Berufserfahrung verfügt, 
oder ein angestellter Geschäftsführender. 

8 450,83

2 – Experten

Arbeitnehmende als Experten, die sehr schwierige bis komple-
xe oder vielgestaltige Tätigkeiten übernehmen und die für das 
Vorhaben geeigneten speziellen Fachkenntnisse und Berufs-
qualifikationen besitzen. Dazu gehören Arbeitnehmende mit 
Magister-, Master- und Diplomabschluss oder einem anderen 
Abschluss, angelehnt an Niveau 7 oder 8 des deutschen Qua-
lifikationsrahmens. Die Arbeitnehmenden können in kleinen 
Verantwortungsbereichen gegenüber anderen Mitarbeitenden 
Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen.

5 638,42

3 – Spezialisten

Arbeitnehmende als Spezialisten mit schwierigen Fachtätig-
keiten, für deren Ausübung ein abgeschlossenes Bachelor-
studium, eine abgeschlossene Meisterausbildung, eine abge-
schlossene Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker oder 
ein anderer Abschluss, angelehnt an Niveau 6 des deutschen 
Qualifikationsrahmens, erforderlich ist.

4 074,59

4 – Fachkräfte 
Arbeitnehmende als Fachkräfte mit einfachen Fachtätigkeiten, 
für deren Ausübung eine abgeschlossene Berufsausbildung er-
forderlich ist.

3 201,20

5 – Helfer

Arbeitnehmende, die nach der Vergütungsordnung für Hilfs-
kräfte der Hochschule oder außeruniversitäre Forschungsein-
richtung vergütet werden, ordentliche Studierende, die neben 
dem Studium eine Beschäftigung in einem Unternehmen aus-
üben, sowie an- und ungelernte Arbeitnehmende mit einfachen 
oder überwiegend einfachen Tätigkeiten, für deren Ausfüh-
rung keine berufliche Ausbildung erforderlich ist.

2 541,37

17) � – �Eine Eingruppierung in die Leistungsgruppe 1 (LG 1) kann pro Vorhaben max. durch eine Person pro Kooperationspartner erfolgen. Das gilt auch, wenn es sich bei 
dem Kooperationspartner um ein Konsortium handelt.

– �Bei Vorhaben im Unternehmenssektor ist die LG 1 regelmäßig beim Geschäftsführenden verortet, sofern dieser im Vorhaben eingesetzt wird. Die individuelle (= pau-
schale) Zuweisung von Geschäftsführenden zu den Vorhaben ist auf max. 70 % der gewöhnlichen Arbeitszeit begrenzt. Eigenwirtschaftlich tätige Unternehmen für die 
Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) und deren Leitung greifen in der Regel auf den Unternehmensgeschäftsführer oder den Leiter der FuE-Abtei-
lung zurück, deren Lohnkosten vom Unternehmen zu erwirtschaften sind. 

– Eine Eingruppierung in die LG 1 ist für Vorhabenpersonal der Hochschulen ausgeschlossen. 
– �Die Kosten für an außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätige Professoren zählen nach positiver Prüffeststellung als Personalkosten und sind in der LG 1 bis auf 

max. 70 % der gewöhnlichen Arbeitszeit abrechenbar.

18) � Vgl. Deutscher Qualifikationsrahmen – „Liste der zugeordneten Qualifikationen“ (www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/der-dqr_node.html).

http://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/der-dqr_node.html
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Anlage 1– Übersicht der Personalkostenpauschalen für Bewilligungen im Zeitraum 01.07.2023 - 30.06.2024

Leistungsgruppe Definition Monatssatz 
in Euro

1 – Vorhabenleitung

Ein Arbeitnehmender19) in leitender Stellung, der zentral für 
das gesamte Vorhaben die Aufsichts- und Dispositionsbefug-
nis innehat sowie in der Einrichtung selbst Leitungsfunktio-
nen ausübt. Dies kann ein Vorhabenleitender mit Promotion, 
Magister-, Master- oder Diplomabschluss sein, angelehnt an 
Niveau 7 oder 8 des deutschen Qualifikationsrahmens20), der 
über eine mindestens siebenjährige Berufserfahrung verfügt, 
oder ein angestellter Geschäftsführender. 

7 614,83

2 – Experten

Arbeitnehmende als Experten, die sehr schwierige bis komple-
xe oder vielgestaltige Tätigkeiten übernehmen und die für das 
Vorhaben geeigneten speziellen Fachkenntnisse und Berufs-
qualifikationen besitzen. Dazu gehören Arbeitnehmende mit 
Magister-, Master- und Diplomabschluss oder einem anderen 
Abschluss, angelehnt an Niveau 7 oder 8 des deutschen Qua-
lifikationsrahmens. Die Arbeitnehmenden können in kleinen 
Verantwortungsbereichen gegenüber anderen Mitarbeitenden 
Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen.

5 636,37

3 – Spezialisten

Arbeitnehmende als Spezialisten mit schwierigen Fachtätig-
keiten, für deren Ausübung ein abgeschlossenes Bachelor-
studium, eine abgeschlossene Meisterausbildung, eine abge-
schlossene Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker oder 
ein anderer Abschluss, angelehnt an Niveau 6 des deutschen 
Qualifikationsrahmens, erforderlich ist.

4 395,47

4 – Fachkräfte 
Arbeitnehmende als Fachkräfte mit einfachen Fachtätigkeiten, 
für deren Ausübung eine abgeschlossene Berufsausbildung er-
forderlich ist.

3 731,42

5 – Helfer

Arbeitnehmende, die nach der Vergütungsordnung für Hilfs-
kräfte der Hochschule oder außeruniversitäre Forschungsein-
richtung vergütet werden, ordentliche Studierende, die neben 
dem Studium eine Beschäftigung in einem Unternehmen aus-
üben, sowie an- und ungelernte Arbeitnehmende mit einfachen 
oder überwiegend einfachen Tätigkeiten, für deren Ausfüh-
rung keine berufliche Ausbildung erforderlich ist.

2 663,07

19) � – �Eine Eingruppierung in die Leistungsgruppe 1 (LG 1) kann pro Vorhaben max. durch eine Person pro Kooperationspartner erfolgen. Das gilt auch, wenn es sich bei 
dem Kooperationspartner um ein Konsortium handelt. 

– �Bei Vorhaben im Unternehmenssektor ist die LG 1 regelmäßig beim Geschäftsführenden verortet, sofern dieser im Vorhaben eingesetzt wird. Die individuelle (= pau-
schale) Zuweisung von Geschäftsführenden zu den Vorhaben ist auf max. 70 % der gewöhnlichen Arbeitszeit begrenzt. Eigenwirtschaftlich tätige Unternehmen für die 
Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) und deren Leitung greifen in der Regel auf den Unternehmensgeschäftsführer oder den Leiter der FuE-Abtei-
lung zurück, deren Lohnkosten vom Unternehmen zu erwirtschaften sind. 

– Eine Eingruppierung in die LG 1 ist für Vorhabenpersonal der Hochschulen ausgeschlossen.
– �Die Kosten für an außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätige Professoren zählen nach positiver Prüffeststellung als Personalkosten und sind in der LG 1 bis auf 

max. 70 % der gewöhnlichen Arbeitszeit abrechenbar.

20) � Vgl. Deutscher Qualifikationsrahmen – „Liste der zugeordneten Qualifikationen“ (www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/der-dqr_node.html).

http://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/der-dqr_node.html
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Anlage 1– Übersicht der Personalkostenpauschalen für Bewilligungen im Zeitraum 01.07.2024 - 30.06.2025

Leistungsgruppe Definition Monatssatz 
in Euro

1 – Vorhabenleitung

Ein Arbeitnehmender21) in leitender Stellung, der zentral für 
das gesamte Vorhaben die Aufsichts- und Dispositionsbefug-
nis innehat sowie in der Einrichtung selbst Leitungsfunktio-
nen ausübt. Dies kann ein Vorhabenleitender mit Promotion, 
Magister-, Master- oder Diplomabschluss sein, angelehnt an 
Niveau 7 oder 8 des deutschen Qualifikationsrahmens22), der 
über eine mindestens siebenjährige Berufserfahrung verfügt, 
oder ein angestellter Geschäftsführender. 

7 829,12

2 – Experten

Arbeitnehmende als Experten, die sehr schwierige bis komple-
xe oder vielgestaltige Tätigkeiten übernehmen und die für das 
Vorhaben geeigneten speziellen Fachkenntnisse und Berufs-
qualifikationen besitzen. Dazu gehören Arbeitnehmende mit 
Magister-, Master- und Diplomabschluss oder einem anderen 
Abschluss, angelehnt an Niveau 7 oder 8 des deutschen Qua-
lifikationsrahmens. Die Arbeitnehmenden können in kleinen 
Verantwortungsbereichen gegenüber anderen Mitarbeitenden 
Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen.

5 817,02

3 – Spezialisten

Arbeitnehmende als Spezialisten mit schwierigen Fachtätig-
keiten, für deren Ausübung ein abgeschlossenes Bachelor-
studium, eine abgeschlossene Meisterausbildung, eine abge-
schlossene Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker oder 
ein anderer Abschluss, angelehnt an Niveau 6 des deutschen 
Qualifikationsrahmens, erforderlich ist.

4 601,04

4 – Fachkräfte 
Arbeitnehmende als Fachkräfte mit einfachen Fachtätigkeiten, 
für deren Ausübung eine abgeschlossene Berufsausbildung er-
forderlich ist.

3 969,38

5 – Helfer

Arbeitnehmende, die nach der Vergütungsordnung für Hilfs-
kräfte der Hochschule oder außeruniversitäre Forschungsein-
richtung vergütet werden, ordentliche Studierende, die neben 
dem Studium eine Beschäftigung in einem Unternehmen aus-
üben, sowie an- und ungelernte Arbeitnehmende mit einfachen 
oder überwiegend einfachen Tätigkeiten, für deren Ausfüh-
rung keine berufliche Ausbildung erforderlich ist.

2 701,67

21) � – �Eine Eingruppierung in die Leistungsgruppe 1 (LG 1) kann pro Vorhaben max. durch eine Person pro Kooperationspartner erfolgen. Das gilt auch, wenn es sich bei 
dem Kooperationspartner um ein Konsortium handelt. 

– �Bei Vorhaben im Unternehmenssektor ist die LG 1 regelmäßig beim Geschäftsführenden verortet, sofern dieser im Vorhaben eingesetzt wird. Die individuelle (= pau-
schale) Zuweisung von Geschäftsführenden zu den Vorhaben ist auf max. 70 % der gewöhnlichen Arbeitszeit begrenzt. Eigenwirtschaftlich tätige Unternehmen für die 
Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) und deren Leitung greifen in der Regel auf den Unternehmensgeschäftsführer oder den Leiter der FuE-Abtei-
lung zurück, deren Lohnkosten vom Unternehmen zu erwirtschaften sind. 

– Eine Eingruppierung in die LG 1 ist für Vorhabenpersonal der Hochschulen ausgeschlossen. 
– �Die Kosten für an außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätige Professoren zählen nach positiver Prüffeststellung als Personalkosten und sind in der LG 1 bis auf 

max. 70 % der gewöhnlichen Arbeitszeit abrechenbar.

22) � Vgl. Deutscher Qualifikationsrahmen – „Liste der zugeordneten Qualifikationen“ (www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/der-dqr_node.html).

http://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/der-dqr_node.html
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86	 Besondere Nebenbestimmungen  
	 für Zuwendungen im Bereich der Technologie-  
	und Forschungsförderung (BNBest-P-Technologie)

Inhalt

1.	 Kostenförderung

2.	 Besondere Voraussetzungen für Personal- und 
Restkosten

3.	 Bemessung und Abrechnung von Personal
kosten

4.	 Bemessung und Abrechnung von Restkosten

Gültig im Zusammenhang mit

der Richtlinie zur Förderung von Forschung und In-
novation an Hochschulen, außerhochschulischen For-
schungseinrichtungen und Transfereinrichtungen im 
Saarland hinsichtlich der Ziffer 1.a

sowie

der Richtlinie zur Technologieförderung im Saarland 
„Zentrales Technologieprogramm Saar“ hinsichtlich 
der Ziffern 6.1 und 6.2.

Die BNBest-P-Technologie enthalten Nebenbestim-
mungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des 
§ 36 des Saarländischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (SVwVfG), die die Regeln der beiden genannten 
Förderrichtlinien konkretisieren.

Diese Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zu-
wendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist.

1.	 Kostenförderung

Zuwendungen für die Technologie- und For-
schungsförderung werden anstatt zur Deckung 
der zuwendungsfähigen Ausgaben zur Deckung 
der zuwendungsfähigen Kosten des Zuwen-
dungsempfängers bewilligt, soweit die zuwen-
dungsfähigen Kosten auf der Grundlage verein-
fachter Kostenoptionen in Form von Kosten je 
Einheit gemäß Artikel 53 Absatz 1 b der Ver-
ordnung (VO) (EU) 2021/1060 oder in Form 
von Pauschalfinanzierungen gemäß Artikel 53 
Absatz 1 d der VO (EU) 2021/1060 bemessen 
werden.

Soweit bei Zuwendungen für die Technologie- 
und Forschungsförderung direkte pauschalierte 
Personal- und Restkosten (Aufschlag auf die 
direkten pauschalierten Personalkosten zur Ab-
deckung weiterer direkter und indirekter Kosten 
des Vorhabens) als zuwendungsfähige Kosten 
gemäß Artikel 53 Absatz 1 b und d der VO (EU) 
2021/1060 anerkannt werden sollen, sind sie auf 
der Grundlage von Kosten je Einheit (Personal-
kosten) und Pauschalfinanzierungen (Restkos-
ten) zu bemessen und abzurechnen.

2.	 Besondere Voraussetzungen für Personal- 
und Restkosten

2.1	 Für pauschalierte Kosten werden gemäß Nr. 9 
der ANBest-P-EFRE die vom Zuwendungs-
empfänger zu erfüllenden Voraussetzungen für 
die Auszahlung der Zuwendung im Rahmen des 
Mittelabrufs und des Endverwendungsnachwei-
ses hier gesondert festgelegt.

2.2	 Die Zuwendung für getätigte und pauschal ab-
gerechnete Personal- und Restkosten ist auf der 
Grundlage der EFRE-spezifischen Dokumen-
te, das heißt Tätigkeitsnachweis inklusive der 
unter Ziffer 5.1.1.3 der Richtlinien genannten 
personenbezogenen Dokumente, anzufordern. 
Abweichend von Nr. 1.4 der ANBest-P-EFRE 
entfällt die Verpflichtung, Rechnungs- und Zah-
lungsbelege vorzulegen. Der Zuwendungsemp-
fänger erklärt subventionserheblich, dass die 
Einhaltung der sparsamen und wirtschaftlichen 
Mittelverwendung gewahrt wurde.

2.3	 Anstelle stichtagsbezogener Zwischennach-
weise gemäß Nr. 6.1 der ANBest-P-EFRE legt 
der Zuwendungsempfänger zur Abrechnung 
pauschalierter Kosten „Mittelabrufe nach Vor-
habenfortschritt“ vor. Zur Dokumentation des 
tatsächlichen Umsetzungsstands wird auf die 
einzureichenden Unterlagen zur Prüfung abge-
rechneter Kosten im Rahmen eines Mittelabrufs 
gemäß Nr. 2.6.1 der BNBest-P-Technologie hin-
gewiesen.

2.4	 Die nachträgliche Erhöhung der im Zuwen-
dungsbescheid festgesetzten Kosten je Einheit 
sowie des Satzes der Restkostenpauschale ist 
grundsätzlich ausgeschlossen, auch dann, wenn 
sich die tatsächlich getätigten Personalausgaben 
oder Restkosten über die im Zuwendungsbe-
scheid getroffenen Festlegungen hinaus nach-
weislich erhöht haben.

2.5	 Kostenneutrale personelle und inhaltliche Vor-
habenaktualisierungen, die nach Bewilligung 
der Fördermaßnahme umgesetzt werden und 
nicht in einen Änderungsbescheid münden, sind 
der Bewilligungsbehörde vom Zuwendungs-
empfänger über das Förderportal des Saarlandes 
unverzüglich anzuzeigen und detailliert zu be-
gründen. Diese bedürfen der Zustimmung der 
Bewilligungsbehörde.
Ergänzend sind die benötigten personengebun-
denen und inhaltlichen Nachweise einzureichen, 
damit den angezeigten Änderungen zugestimmt 
werden kann, wenn die Fördervoraussetzungen 
vorliegen.
Dies sind insbesondere:
—	 die Arbeitsverträge zu den neu im Vorhaben 

eingesetzten Mitarbeitenden (für Unterneh-
men zusätzlich die subventionserheblichen 
Erklärungen zum Beschäftigungsverhält-
nis),

—	 neue Funktionsbeschreibungen,
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—	 neue Qualifikationsnachweise für Mitarbei-
tende in den Leistungsgruppen 1 bis 4 und

—	 eine aktuelle Überarbeitung der Personal-
planung innerhalb des weiterhin geltenden 
Kostenplans mit Angabe der aktualisierten 
personenbezogenen Daten (einschließlich 
der aktualisierten Zuweisungsdaten).

Für Vorhabenänderungen, die in einen Ände-
rungsbescheid münden, ist ein Änderungsantrag 
im Förderportal des Saarlandes einzureichen. 
Hierzu zählen insbesondere die Verlängerung 
des Vorhaben-/Bewilligungszeitraumes sowie 
Kostenaufwüchse, sofern diese Option in der 
entsprechenden Richtlinie eröffnet ist. Hierzu 
sind ein neuer Kosten- und Finanzierungsplan 
(einschließlich der neuen Zuweisungsdaten) und 
gegebenenfalls weitere aussagekräftige Unter-
lagen einzureichen. Die Bewilligungsbehörde 
erlässt einen Änderungsbescheid über das För-
derportal des Saarlandes. Die Änderungen sind 
ab dem nächsten vorzulegenden Mittelabruf zu 
berücksichtigen.

2.6	 Zu erbringende Nachweise bezüglich 
der pauschalierten Personalkosten des 
Vorhabens unter Nutzung des Förderportals 
des Saarlandes33)

2.6.1	 Im Rahmen eines Mittelabrufs:

a)	 Dokument/Datenblatt „Mittelabruf“ für den 
Abrechnungszeitraum und

b)	 subventionserhebliche Erklärungen zum 
Nachweis der Arbeitsmonate und der Tätig-
keiten der im Abrechnungszeitraum einge-
setzten Mitarbeitenden (Tätigkeitsnachwei-
se) als Kopie. Der Zuwendungsempfänger 
muss in der Lage sein, den erklärten Um-
fang der Tätigkeit jederzeit weitergehend 
erläutern und durch bereits vorhandene und 
einsehbare Unterlagen (z. B. Arbeitsergeb-
nisse, Einsatzplanung etc.) auf Verlangen 
nachweisen zu können.

c)	 Für Unternehmen ist ergänzend zu den v. g. 
Anforderungen gemäß a und b zu beachten: 
Es sind sowohl die Kopien der Arbeitsver-
träge der Mitarbeitenden als auch die sub-
ventionserheblichen Erklärungen zum Be-
schäftigungsverhältnis einzureichen.

2.6.2	 Im Rahmen des Endverwendungsnachweises:

Der Verwendungsnachweis besteht aus dem 
zahlenmäßigem Nachweis und dem abschlie-
ßenden Sachbericht zur Umsetzung der Ziel-
erreichung. Im zahlenmäßigen Nachweis hat 
eine Gegenüberstellung der zuwendungsfähigen 
pauschalierten Plan-Gesamtkosten und der pau-
schalierten Ist-Gesamtkosten des Vorhabens zu 
erfolgen.

33) � https://fmi.saarland.de/nfmi/

Hat der Zuwendungsempfänger für alle an-
geforderten und ausgezahlten Personal- und 
Restkosten die EFRE-spezifischen Dokumente 
eingereicht und die erforderlichen Nachweise 
vorgelegt, die den Anforderungen der Nr.  1.4 
der ANBest-P-EFRE und der vorliegenden 
BNBest-P-Technologie genügen, so kann die 
Bewilligungsbehörde dies als zahlenmäßigen 
Nachweis im Sinne der Nr. 6.2 der ANBest-P-
EFRE werten.

2.7	 Zu erbringende Nachweise bezüglich der 
pauschalierten Restkosten des Vorhabens

Die Höhe der Restkostenpauschale wird bei 
Antragstellung im vorgelegten Kostenplan aus-
gewiesen. Zur Abrechnung der Restkosten im 
Rahmen der Mittelabrufe sind keine weiteren 
Belege, außer die den Personalkosten zugrunde 
gelegten Nachweise, vorzulegen.

2.8	 Die Auflage nach Nr. 5.3.1 der ANBest-P-
EFRE, über alle Finanzvorgänge im Rahmen 
eines Vorhabens entweder ein separates Buch-
führungssystem oder einen geeigneten Buchfüh-
rungscode zu verwenden, gilt nach Artikel  74 
Absatz  1 a der VO (EU) 2021/1060 nicht für 
Kosten, die auf Basis vereinfachter Kostenop-
tionen gefördert werden. Die Verpflichtung ent-
fällt damit für Vorhaben, die ausschließlich über 
vereinfachte Kostenoptionen gefördert werden.

2.9	 Die Bestimmung von Nr. 6.2.2 der ANBest-P-
EFRE, dass nur die Preise ohne Umsatzsteuer 
berücksichtigt werden, soweit der Zuwendungs-
empfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug 
nach § 15 des UStG hat, entfällt für Vorhaben, 
die ausschließlich über vereinfachte Kostenop-
tionen gefördert werden.

2.10	 Bei der Bemessung und Abrechnung von Vor-
haben ausschließlich über vereinfachte Kosten-
optionen ist Nr. 3.1 – 3.4 der ANBest-P-EFRE 
nicht anwendbar. Es entfällt die Verpflichtung, 
vergaberechtliche Unterlagen im Hinblick auf 
die Restkosten eines Vorhabens, die von der 
Restkostenpauschale abgedeckt sind, einzurei-
chen. Verpflichtungen aufgrund vergaberechtli-
cher Vorschriften bleiben hiervon unberührt.

2.11	 Sofern ein spezifisches Risiko einer Unregel-
mäßigkeit oder ein Betrugsrisiko festgestellt 
wurde, sind die Bewilligungsbehörde, die Ver-
waltungs-, die Prüf- und die Bescheinigungs-
behörde sowie von diesen beauftragte Dritte 
berechtigt, Rechnungs- und Zahlungsbelege zu 
den Personal- und Restkosten anzufordern und 
vor Ort zu prüfen.

https://fmi.saarland.de/nfmi/
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3.	 Bemessung und Abrechnung  
von Personalkosten

3.1	 Die Pauschalen für Personalkosten umfassen 
alle Lohnkosten (inklusive vertraglicher oder 
tariflicher Zusatzleistungen wie z. B. Weih-
nachts- oder Urlaubsgeld und Leistungsprä-
mien) einschließlich aller Lohnnebenkosten. 
Die Förderung der Personalkosten eines Ge-
schäftsführenden ist auf 70 % der regelmäßigen 
Arbeitszeit beschränkt. Die individuelle (pro-
zentuale) Zuweisung eines Geschäftsführenden 
zum Vorhaben ist daher nur bis zu 70 % seiner 
regelmäßigen Arbeitszeit möglich. Personalkos-
ten, die die vorgegebenen Sätze der Kosten je 
Einheit übersteigen, können nicht gesondert ab-
gerechnet werden.

3.2	 Die Personalkosten für Mitarbeitende sind an-
hand der in Anlage 1 zur Richtlinie aufgeführten 
Systematik in fünf Leistungsgruppen einzutei-
len.

Ein Anspruch auf die Eingruppierung der Mit-
arbeitenden in die jeweilige Leistungsgruppe 
besteht auch bei Vorliegen aller formellen Vo-
raussetzungen nicht. Die Bewilligungsbehörde 
behält es sich aus Gründen der wirtschaftlichen 
und sparsamen Mittelverwendung vor, im Ein-
zelfall Mitarbeitende in eine niedrigere Leis-
tungsgruppe einzustufen.

3.3	 Der Nachweis der förderfähigen Arbeitszeit 
eines Mitarbeitenden im Rahmen eines Mittel-
abrufs (enthalten im Tätigkeitsnachweis) erfolgt 
durch eine schriftliche Erklärung des betreffen-
den Mitarbeitenden, dass er innerhalb des Ab-
rechnungszeitraums im geförderten Vorhaben 
eingesetzt wurde, für wie viele Monate bzw. 
Teilmonate er für das Vorhaben tätig war und, 
zum Nachweis angefallener Personalkosten, 
dass der Zuwendungsempfänger den Mitarbei-
tenden für seinen Einsatz entsprechend ent-
lohnt hat. Die Erklärung zur Arbeitszeit um-
fasst außerdem den Stellenanteil, mit dem der 
Mitarbeitende beim Zuwendungsempfänger im 
Abrechnungszeitraum tätig war, sowie seinen 
individuellen Monatssatz34). Ferner bedarf es ei-
ner Tätigkeitsbeschreibung des Mitarbeitenden, 
die erkennbar, unmittelbar und ausschließlich 
im Zusammenhang mit der Vorhabendurchfüh-
rung steht und eine nachvollziehbare Zuordnung 
zum Kosten- und Finanzierungsplan zulässt. Die 
Vorlage von Stundenaufschreibungen und deren 
Überprüfung vor Ort entfällt gemäß Artikel 55 
Absatz 5 der VO (EU) 2021/1060.

3.4	 In besonderen Fällen ist ein Abzug von der För-
derung für einen im Vorhaben eingesetzten Mit-

34) � Individueller Monatssatz = Monatssatz (s. Anlage 1 der jeweiligen Richtlinie) multipliziert mit dem Stellenanteil des Mitarbeitenden, multipliziert mit der prozentualen 
Zuweisung der für das Vorhaben aufgewendeten Arbeitszeit pro Monat.

35) � Dreißigstelmethode = Berechnung des Arbeitsanteils für den entsprechenden Monat (entsprechende Arbeitstage dividiert durch den Faktor 30 = Durchschnittstagezahl 
eines Monats). Dieser Arbeitsanteil wird für den nicht vollen Monat zu den vollen Monaten addiert. Dieser Wert wird mit dem individuellen Monatssatz multipliziert.

arbeitenden im Rahmen des Mittelabrufs dann 
vorzunehmen, wenn der Einsatzzeitraum des 
Mitarbeitenden unterbrochen wurde. In diesen 
Fällen ist es erforderlich, die Berechnung von 
Monatsanteilen mithilfe der Dreißigstelme-
thode35) vorzunehmen, um den so bereinigten 
Einsatzzeitraum des Mitarbeitenden korrekt er-
mitteln zu können. Zur Überprüfung der im Tä-
tigkeitsnachweis erklärten Unterbrechungszeit-
räume (in Tagen) ist der Bewilligungsbehörde 
auf Verlangen vor Ort Einsicht in die tatsächli-
chen Fehltage anhand eines beim Zuwendungs-
empfänger geführten Jahreskalenders (i. d. R. 
Bestandteil des elektronischen Zeiterfassungs-
systems) zu gewähren, um die Bemessungs-
grundlage der Förderung bei Abzügen anhand 
gesicherter Daten belastbar abgrenzen zu kön-
nen.

3.5	 Die „subventionserhebliche Erklärung zum 
Nachweis der Arbeitsmonate und der Tätigkei-
ten der im Abrechnungszeitraum eingesetzten 
Mitarbeitenden“ (Tätigkeitsnachweis) ist mit 
Datum und Unterschrift des jeweiligen Mit-
arbeitenden und des Zuwendungsempfängers zu 
versehen. Ergänzend bestätigt der Zuwendungs-
empfänger die in den Tätigkeitsnachweisen 
erklärten Angaben nochmals als subventions-
erheblich durch seine rechtsverbindliche Einrei-
chung des entsprechenden Mittelabrufs.

4.	 Bemessung und Abrechnung von Restkosten

4.1	 Restkosten können gefördert werden, wenn sie 
im Vorhaben anfallen und pauschaliert abge-
rechnet werden.

Im Rahmen des Mittelabrufs ist das Anfallen 
von Restkosten für den entsprechenden Vorha-
benfortschritt zu bestätigen.

4.2	 Zur Abrechnung von Restkosten sind der Bewil-
ligungsbehörde keine weiteren Belege vorzu-
legen. Die Förderung erfolgt ausschließlich auf 
Basis der nachgewiesenen förderfähigen Perso-
nalkosten.

4.3	 Bei einer Veränderung der Bezugsgröße der 
Restkosten (förderfähige Personalkosten), ver-
ändern sich die förderfähigen Restkosten ent-
sprechend der Bezugsgröße.

Saarbrücken, den 26. März 2025

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke
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